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STELLUNGNAHME DES BERGAMTES STRALSUND

Sehr geehrte Damen und Herren,

die von Ihnen zur Stellungnahme eingereichte Maßnahme

Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 21 „Wohngebiet Seeweide Werder“
der Stadt Penzlin

berührt keine bergbaulichen Belange nach Bundesberggesetz (BBergG) sowie keine Be-
lange nach Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) in der Zuständigkeit des Bergamtes
Stralsund.

Für den Bereich der o. g. Maßnahme liegen zurzeit keine Bergbauberechtigungen oder
Anträge auf Erteilung von Bergbauberechtigungen vor.

Aus Sicht der vom Bergamt Stralsund zu wahrenden Belange werden keine Einwände
oder ergänzenden Anregungen vorgebracht.

Mit freundlichen Grüßen und Glückauf

Im Auftrag

hy

Auslegungszeitraum:u
22.04.2025 bis 23.05.2025

|
\ Liam hi

Alexander Kattner

AllgemeineDatenschutzinlermation: Der Kontakt mit dem Bergamt Stralsund ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen ggf mitgeteilten persönlichen Daten ver-
bunden (Rechtsgrundlage ist Art 6 Abs. 1e DSGVO i.V.m. $4 Abs 1 DSG M-V). Weitere Informalionen erhalten Sie unter www.regierung-mv.de/Dalenschutz.

Hausanschrift: Bergamt Stralsund Fon 0385 /588 890 00
Frankendamm 17 Fax 0385 7588 890 42
18439 Stralsund Mail:  poststelle@ba,mv-reaierunode



Von: BILLeitungsauskunft
An: TöB

Betreff: BIL Anfragestatus - B-Plan Nr. 21 &quot;Wohngebiet Seeweide We... (20240815-0260)

Datum: Donnerstag, 15. August 2024 10:38:25

Anlagen: attachment-1.jpeg

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie haben bei BIL Leitungsauskunft eine Anfrage eingestellt.

Ihre Anfrage "B- wurde an
die folgenden Teilnehmer zur Beantwortung übermittelt.
 

Zuständige Teilnehmer :
Keine zuständigen Teilnehmer

LinkzuIhrerAnfrage im BIL Portal

Wie geht es weiter?
Die zuständigen Leitungsbetreiber bearbeiten Ihre Anfrage, prüfen die Betroffenheit und
stellen Ihnen die entsprechenden Antworten direkt über das BIL-Portal zur Verfügung.
Über den Fortschritt der Bearbeitung werden Sie per Email informiert. Alle Informationen
und den aktuellen Status Ihrer Anfrage können Sie jederzeitim BIL-Portal einsehen.

 
Beginnen Sie erst mit Ihren Maßnahmen, wenn Ihnen sämtliche Stellungnahmen aller
betroffenen Netzbetreiber vollständig und lesbar zur Verfügung stehen!
Im Zweifel besteht die Verpflichtung, sich mit den zuständigen Netzbetreibern direkt in
Verbindung zu setzen.

Über das BIL-Portal können Sie zusätzlich den ALIZ-Recherchedienst nutzen. Über
unseren Kooperationspartner können Sie abfragen, ob weitere Leitungsbetreiber von Ihrer
Baumaßnahme betroffen sein könnten. ALIZ verfügt im Bundesgebiet über eine
umfangreiche Schutzflächendatenbank mit über 16.000 Leitungsbetreibern. Erhöhen Sie
Ihre Planungssicherheit, fragen Sie zusätzlich auch ALIZ an. Hierzu nutzen Sie bitte die
im BIL-Portal integrierten Funktionen der ALIZ-Recherche.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr BIL Team

u AUSLEGUNGSEXEMPLAR
Auslegungszeitraum:

Bitte antworten Sie nicht auf diese E-Mail. Antwort 22.04.2025 bis 23.05.2025

gelesen! Sollten Sie technische Fragenhaben, wen
le lungsauskunft.de.

allen weiteeren Anliegen rund um BIL wendenSie sich bitte an info@bil-

  

 



Diese Anfrage wurde über das Portal der BIL Leitungsauskunft versendet. Vertretungsberechtigte Vorstände:
Ingo Reiniger und Rechtsanwalt Markus Heinrich. Sitz der eingetragenen Genossenschaft: Josef-Wirmer Straße
1-3, 53123 Bonn, Germany, eingetragen beim Registergericht Amtsgericht Bonn. Register-Nr.: GnR394.
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß $27a Umsatzsteuergesetz / VAT-ID: DE 815 571 550. Steuer-
Nummer: 5206/5897/0207.

This E-Mail was sent via the Portal ofBIL Leitungsauskunft. Authorised Managing Director: Ingo Reiniger and
Advocate Markus Heinrich. Registered office and German headquarters: Josef-Wirmer Straße 1-3, 53123
Bonn, Germany. The company is recorded in the commercial register ofthe City ofBonn District Court under
number GnR394. VAT-ID: DE 815 571 550. German Tax ID: 5206/5897/0207.

Diese E-Mail (mit zugehörigen Dateien) enthält möglicherweise Informationen, die vertraulich sind, dem
Urheberrecht unterliegen oder ein Geschäftsgeheimnis darstellen. Falls Sie diese Nachricht irrtümlicherweise
erhalten haben, benachrichtigen Sie uns bilte umgehend unter info@bil-leitungsauskunft.de, und löschen Sie
bitte diese E-Mail und ihre Antwort darauf. Sämtliche aufgeführten Ansichten oder Meinungen sind
ausschließlich diejenigen des Autors und entsprechen nicht notwendigerweise denen der BIL eG. Alle Rechte
vorbehalten!

This E-Mail (and any attachments) may be confidential and protected by legal privilege. Ifyou are not the
intended recipient please notify us immediately using info@bil-leitungsauskunft.de and delete this E-Mail and

your replyfrom your system. All the views and opinions published here are solely based on the author's own
opinion and should not be considered necessarily as reflecting the opinion of BIL eG. All rights reserved!



Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr

Fontainengraben 200 » 53123 Bonn

MIKAVI Planung GmbH
Münhlenstraße 28
17349 Schönbeck

Nur per E-Mail! toeb@mikavi-planung.de

Aktenzeichen Ansprechperson Telefon E-Mail Datum,
45-60-00 / Frau 0228 5504-4573 baludbwtoeb@bundeswehr.org 11.09.2024

1-1478-24-BBP Dietz

I 5

TAr
BUNDESWEHR

Betreff: Anforderung einer Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange gemäß $ 4 Abs. 1 BauGB

hier: Bebauungsplan Nr. 21 "Wohngebiet Seeweide Werder" der Stadt Penzlin

Bezug: Ihr Schreiben vom 15.08.2024 - Ihr Zeichen: E-Mail vom 15.08.2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage werden Verteidigungs-
belange nicht beeinträchtigt. Es bestehen daher zum angegebenen Vorhaben seitens
der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine Einwände.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Dietz

AUSLEGUNGSEXEMPLAR
Auslegungszeitraum:
22.04.2025 bis 23.05.2025

Allgemeine Information:
Im Zuge der Digitalisierung bitte ich Sie, Ihre Unterlagen in digitaler Form (E-Mail /Internetlink)
bereitzustellen. Diese Vorgehensweise führt zu einer effizienten Arbeitsweise und schont die
Umwelt. Sollte dies nicht möglich sein, bitte ich um Übersendung als Datenträger (CD, DVD,
USB-Stick). Postalisch übermittelte Antragsunterlagen werden nur auf ausdrücklichen Wunsch
zurückgesandt.

BUNDESAMT FÜR
INFRASTRUKTUR,
UMWELTSCHUTZ UND
DIENSTLEISTUNGEN DER
BUNDESWEHR

REFERAT INFRA | 3

Fontainengraben 200
53123 Bonn
Postfach 29 63

53019 Bonn

Tel.+ 49 (0) 228 5504-0
Fax + 49 (0) 228 550489-5763

WWW.BUNDESWEHR.DE

De ar m3erRE



 

AUSLEGUNGSEXEMPLAR Landesforstanstalt
Auslegungszeitraum: Mecklenbu rg-Vorpommern
22.04.2025 bis 23.05.2025

 

 

Der Vorstand

Forstamt Neubrandenburg - Delmühlenstraße 3 - 17033 Neubrandenburg F OÖ rstamt Neu b ran den bU rg

Bearbeitet von: Herr C. Rechtalski

MIKAVI Planung GmbH Telefon: 0395/569184 - 15
Mühlenstraße 28 Fax: 03994 235-407

un E-Mail: cornell.rechtalski@lfoa-mv.de
17349 Schönbeck

Aktenzeichen: 0D7.03/5121.12/022.24
(bitte bei Schriftverkehr angeben)

Eon
U \ - PrA c uN Ät S

Bebauungsplan Nr. 21 „Wohngebiet Seeweide Werder“ der Stadt Penzlin“
hier: Stellungnahme der Forstbehörde

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 15.08.2024 beteiligten Sie uns als zuständige untere Forstbehörde
am Bebauungsplan Nr. 21 „Wohngebiet Seeweide Werder“ der Stadt Penzlin“.

 

Lage: Gemarkung __ Flur Flurstück
Werder 3 64 tiw
Werder 3 65 tw
Werder 3 66 tiw
Werder 3 68 tw
Werder 3 70/55 tw

Hierzu nehme ich für den Geltungsbereich des LWaldG M-V' wie folgt Stellung:

Forstliche Belange werden durch diesen Bebauungsplan nicht berührt.

Begründung:

Gemäß 8 2 LWaldG ist Wald jede mit Waldgehölzen bestockte Grundfläche unabhängig
von Regelmäßigkeit und Art der Entstehung. Waldgehölze sind alle Waldbaum- und
Waldstraucharten. In der Regel ist Wald ein zusammenhängender Bewuchs mit
Waldgehölzen mit einer Mindestflächengröße von 2.000 m?, einer mittleren Breite von 25
Metern und einer mittleren Höhe von 1,5 Metern oder einem Alter von 6 Jahren.

 

! Landeswaldgesetz M-V (Landeswaldgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern - LWaldG M-V) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juli 2011 (GVOBI. M-V S. 870), zuletzt geändert durch Artikel
2 des Gesetzes vom 22. Mai 2021 (GVOBI. M-V S. 790, 794)



Bei der Errichtung baulicher Anlagen ist nach $ 1 der WAbstVO? in Verbindung mit 820
Abs. 1 Satz 1 des LWaldG M-V ein Abstand von 30 Metern (Waldabstand) von einer
baulichen Anlage bis zur Waldgrenze einzuhalten. Dieser wird in Fällen des 8 2, Absatz
1 Satz 1 des LWaldG M-V von der Traufkante gebildet.

Der Abstand des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 21 liegt in einer
Entfernung von circa 170 Metern zum nächstgelegenen Wald nach & 2 LWaldG M-V.
Forstliche Belange werden durch diese Änderung daher nicht berührt.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Mi nn,
KrALYo

Gerald Zeller
Forstamitsleiter

Anlagen: Übersichtskarte

 

? Verordnung zur Bestimmung von Ausnahmen bei der Einhaltung des Abstandes baulicher Anlagen zum
Wald (Waldabstandsverordnung - WAbstVO M-V) vom 20. April 2005 in der Fassung der
Bekanntmachung vom 20.April.2005 (GVOBI. M-V 2005 S. 166) zuletzt geändert durch Verordnung vom
01. Dezember.2019 (GVOBI. M-V S. 808)

Telefon: 03994 235-0
Telefax: 03994 235-400

zentrale@lfoa-mv.de
Internet: www.wald-mv.de

Vorstand: Manfred Baum
Landesforstanstalt

Mecklenburg-Vorpommern

Fritz - Reuter - Platz 9

17139 Malchin

Bank: Deutsche Bundesbank

BIC: MARKDEF1150

IBAN: DE87 1500 0000 0015 0015 30
Steuernummer: 079/133/80058
Amtsgericht Neubrandenburg HRA 2883
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Landkreis

Mecklenburgische Seenplatte
Der Landrat

 

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
Postanschrift: PF 110264, 17042 Neubrandenburg
 

AUSLEGUNGSEXEMPLAR

Regionalstando Auslegungszeitraum:

Stadt Penzlin PPaIRKABÄEIE 22.04.2025 bis 23.05.2025

Amt für Bau und Wirtschaftsförderung Auskunft erteilt:
Warener Chaussee 55a E-Mail: cindy.schulz@ik-seenplatte.de

17217 Penzlin sm Vorwahl Burohwah

Fax:0395 57087 65965
Internet: www.lk-mecklenburgische-seenplatte.d

 

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Mein Zeichen Datum

2754/2024-502 13. September 2024

Satzung über den Bebauungsplan Nr. 21 "Wohngebiet Seeweide Werder"
der Stadt Penzlin

 

hier: Stellungnahme des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als Träger öffentlicher
Belange - Fristverlängerung

Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte wurde mit Schreiben vom 15. August 2024 (Post-
eingang) gemäß $ 4 Abs. 1 BauGB als Träger öffentlicher Belange zur Abgabe einer Stellung-
nahme zu o. g. Bauleitplan aufgefordert.
Als Abgabefrist wurde der 16. September 2024 gesetzt.

Zur Abgabe von Stellungnahmen werden die Ämter meiner Behörde (Landkreis als Bünde-
lungsbehörde) beteiligt, die dabei vielfältige öffentliche Belange zu vertreten haben. Auf Grund
der Vielzahl an aktuell zu bearbeitenden Vorgänge sowie ausgehend von möglichen Nutzungs-
konflikten ist noch weitergehende Bearbeitung hinsichtlich der von mir zu vertretenden öffentli-
chen Belange erforderlich.
Ich bitte daher um eine Verlängerung der Abgabefrist um ca. 1 Monat.

Ich weise zudem darauf hin, dass nach geltender Rechtsprechung die Fristen keine Aus-
schlussfristen sind. Planungsrelevante Belange sind seitens der Gemeinde auch bei verspätet
eingegangenen Stellungnahmen zu berücksichtigen.
Beachten Sie dieses Schreiben bitte als Zwischenbescheid.

im Auftrag

gez.
Cindy Schulz
SB Bauleitplanung

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
 

Besucheradressen Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 

Zum Amtsbrink 2 Regionalstandort Demmin Regionalstandort Neustrelitz Regionalstandort Neubrandenburg
17192 Waren (Müritz) Adolf-Pompe-Straße 12-15 Woldegker Chaussee 35 Platanenstraße 43
Telefon: 0395 57087-0 17109 Demmin 17235 Neustrelitz 17033 Neubrandenburg
Fax: 0395 57087-65906

IBAN: DE 5715 0501 0006 4004 8900

BIC: NOLADE 21 WRN

Umsatz-Steuernr.:079/133/801556
Umsatzsteuer-Identifikationsnr.:DE18012814



 

Amtsangehörige Gemeinden:
A M T N E U Ss T R E L | T Z » L A N D Blankensee, Blumenholz, Carpin, Godendorf, Grünow,

Der Bürgermeister Hohenzieritz, Klein Vielen, Kratzeburg, Möllenbeck,

Gemeinde Hohenzieritz Userin, Wokuhl-Dabelow

 

Amt Neustrelitz-Land, Marienstaße 05, 17235 Neustrelitz

MIKAV PLANUNG Gmb mMühlenstraße 28
17349 Schönbeck Dienststelle 'FB I! Bau und Ordnung

Zimmer ı34

Auskunft erteilt : Frau Hahn

Datum : 19.08.2024

e-mail : shahn@amtneustrelitz-land.de 
Bebauungsplan Nr. 21 „Wohngebiet Seeweide Werder“ der Stadt Penzlin
Anforderung einer Stellungnahme gemäß $ 4 Absatz 1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Gemeinde Hohenzieritz hat den Bebauungsplan Nr. 21 „Wohngebiet Seeweide Werder“ der
Stadt Penzlin, zur Kenntnis genommen.

Einwände sind nicht vorzutragen.

Die Bauleitplanung der Gemeinde Hohenzieritz wird von dieser Planung nicht berührt.

Mit-freundlichen Grüßen
‚f

 

Strobl
Bürgermeister

AUSLEGUNGSEXEMPLAR

Auslegungszeitraum:

22.04.2025 bis 23.05.2025

  

Konto der Amtskasse: Sprechzeiten des Amtes:
Sparkasse Mecklenburg-Strelitz Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr 13.00-18.00Uhr
BIC NOLADE21MST IBAN DE71 1505 1732 0033 0019 47 Donnerstag 08.00 - 12.00 Uhr 13,00-15.30Uhr

Freitag 09.00 - 12.00 Uhr



 

Amtsangehörige Gemeinden:
A M T N E U S T R E L [ T Z - L A N D Blankensee, Blumenholz, Carpin, Godendorf, Grünow,

Die Bürgermeisterin Hohenzieritz, Klein Vielen, Kratzeburg, Möllenbeck,
Bamelıde Klala’Wiekın Userin, Wokuhl-Dabelow

 

Amt Neustrelitz-Land, Marienstaße 05, 17235 Neustrelitz

Telefon : 03981 / 457556
MIKAVI PLANUNG GmbH

zu Telefax 03981 / 457512Mühlenstraße 28 Bes EB II Bau und Orden : a17349 Schönbeck Eee ae FAHRHRG
Zimmer :34

Auskunft erteilt : Frau Hahn

Datum : 19.08.2024

e-mail : shahn@amtneustrelitz-land.de 
Bebauungsplan Nr. 21 „Wohngebiet Seeweide Werder“ der Stadt Penzlin
Anforderung einer Stellungnahme gemäß 8 4 Absatz 1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Gemeinde Klein Vielen hat den Bebauungsplan Nr. 21 „Wohngebiet Seeweide Werder“ der
Stadt Penzlin, zur Kenntnis genommen.

Einwände sind nicht vorzutragen.

Die Bauleitplanung der Gemeinde Klein Vielen wird von dieser Planung nicht berührt.

Mit freundlichen Grüßen

+

Ziff fi
"Reggenitin
Bürg&rmeisterin

 

AUSLEGUNGSEXEMPLAR

Auslegungszeitraum:
22.04.2025 bis 23.05.2025

  

Konto der Amtskasse: Sprechzeiten des Amtes:
Sparkasse Mecklenburg-Strelitz Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr 13.00-18.00Uhr
BIC NOLADE21MST IBAN DE71 1505 1732 0033 0019 47 Donnerstag 08.00 - 12.00 Uhr 13.00-15.30Uhr

Freitag 09.00 - 12.00 Uhr



 

Amtsangehörige Gemeinden:

A M T N E U S T R E L | T Z = L A N D Blankensee, Blumenholz, Carpin, Godendorf, Grünow,

Der Bürgermeister Hohenzieritz, Klein Vielen, Kratzeburg, Möllenbeck,

Gemeinde Kratzeburg Userin, Wokuhl-Dabelow

 

Amt Neustrelitz-Land, Marienstaße 05, 17235 Neustrelitz

MIAVI PLANUNG Gmbh BEMühlenstraße 28
17349 Schönbeck Dienststelle :FB II Bau und Ordnung

Zimmer 34

Auskunft erteilt ı Frau Hahn

Datum : 19.08.2024

e-mail : shahn@amtneustrelitz-land.de 
Bebauungsplan Nr. 21 „Wohngebiet Seeweide Werder“ der Stadt Penzlin
Anforderung einer Stellungnahme gemäß & 4 Absatz 1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Gemeinde Kratzeburg hat den Bebauungsplan Nr. 21 „Wohngebiet Seeweide Werder“ der
Stadt Penzlin, zur Kenntnis genommen.

Einwände sind nicht vorzutragen.

Die Bauleitplanung der Gemeinde Kratzeburg wird von dieser Planung nicht berührt.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Wagner AKA
Bürgermeister / |

 

AUSLEGUNGSEXEMPLAR

Auslegungszeitraum:

22.04.2025 bis 23.05.2025

 

Konto der Amtskasse: | Sprechzeiten des Amtes:
Sparkasse Mecklenburg-Strelitz Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr 13.00-18.00Uhr
BIC NOLADE21MST IBAN DE71 1505 1732 0033 0019 47 Donnerstag 08.00 - 12.00 Uhr 13.00-15.30Uhr

| Freitag 09.00 - 12.00 Uhr



AMT STAVENHAGEN
Der Amtsvorsteher, handelnd für die Gemeinde Mölln

MIKAVI PLANUNG GMBH

MÜHLENSTRABRE 28

17349 SCHÖNBECK

TOEB@MIKAVI-PLANUNG.DE

ihr Zeichen Ihre Nachricht vom 05.06 2024

  

tenzeichen Datum 27.08.20;

Hausanschrift:

Schloss 1

17153 Reuterstadt Stavenhagen

Haus 2:

Neue Straße 35

17153 Stavenhagen

Öffnungszeiten:
Montag Freitag

09:00-12:00 Uhr 09:00-12:00 Uhr

Dienstag: Donnerstag.
09:00-12:00 Uhr D9:00-12.00 Uhr
14:00-17:30 Uhr 13:00-16:00 Uhr

Ansprechpartner:

Birgitt Hohenegger

Bauamt

Telefon: Fax:

039954/283610 039954283903

E-Mail:

b.hohenegger@stavenhagen.de

Bebauungsplan Nr. 21 „Wohngebiet Seeweide“ der Stadt Penzlin „Einzelhandel

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach Einsicht in die übergebenen Unterlagen zum o. g. Bebauungsplan teile ich Ihnen
mit, dass wahrzunehmende Belange der Gemeinde Mölln unberührt bleiben.
Anregungen und Hinweise werden nicht vorgebracht.

Mit freundliehem Gruß
f

Johannes Krömer
Bürgermeister

Konten der Stadtkasse:

Sparkasse Neubrandenburg-Demmin

Deutsche Kreditbank AG Neubrandenburg:

Webseite: www stavenhagen de

AUSLEGUNGSEXEMPLAR

Auslegungszeitraum:

22.04.2025 bis 23.05.2025

IBAN: DE 73 1505 0200 0560 0023 19 BIC: NOLADE2INBS

IBAN: DE 78 1203 0000 0000 3031 15 BIC: BSYLADEM1001

E-Mail: rechnung@stavenhagen.de



AMT STAVENHAGEN
Der Amtsvorsteher, handelnd für die Gemeinde Rosenow

MIKAVI PLANUNG GMBH

MÜHLENSTRARE 28

17349 SCHÖNBECK

TOEB@MIKAVI-PLANUNG.DE

  

Hausanschrift:

Schloss 1

17153 Reuterstadt Stavenhagen

Haus 2:

Neue Straße 35,

17153 Stavenhagen

Offnungszeiten:

Montag Freitag

09:00-12:00 Uhr 09:00-12:00 Uhr

Dienstag Donnerstag

09:00-12:00 Uhr 09:00-12:00 Uhr
14:00-17:30 Uhr 13:00-16:00 Uhr

Ansprechpartner:

m 05.05 2024 Birgitt Hohenegger

Bauamt

Telefon: Fax:

039954/283610 039954283903

E-Mail:

b.hohenegger@stavenhagen.de

Bebauungsplan Nr. 21 „Wohngebiet Seeweide“ der Stadt Penzlin „Einzelhandel

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach Einsicht in die übergebenen Unterlagen zum o. g. Bebauungsplan teile ich Ihnen
mit, dass wahrzunehmende Belange der Gemeinde Rosenow unberührt bleiben.
Anregungen und Hinweise werden nicht vorgebracht.

Mit freundlichem Gruß

/ur ,
#7 of

Norberf$t in! / ,
Bürgemmeßter .”

Konten der Stadtkasse:

Sparkasse Neubrandenburg-Demmin’

Deutsche Kreditbarık AG Neubrandenburg:

Webseite: www.stavenhagen.de

AUSLEGUNGSEXEMPLAR
Auslegungszeitraum:
22.04.2025 bis 23.05.2025

IBAN. DE 73 1505 0200 0560 0023 19 BIC: NOLADE2TINBS

IBAN: DE 78 1203 0000 0000 3031 15 BIC: BYLADEM1001

E-Mail: rechnung@stavenhagen.de



 

Landesamt für Gesundheit und Soziales
Arbeitsschutz

Standort Neubrandenburg

Neustrelitzer Straße 120, 17033 Neubrandenburg
 

bearbeitet von:

MIKAVI Planung GmbH Telefon
Mühlenstraße 28 E-Mail:
17349 Schönbeck

Az: LAGuS

AUSLEGUNGSEXEMPLAR wann:
= Auslegungszeitraum: | Neubrandenburg,

22.04.2025 bis 23.05.2025

per E-Mail an: toeb@mikavi-planung.de

Stellungnahme des Landesamtes für Gesundheit und Soziales,
Arbeitsschutz, Standort Neubrandenburg

 

Herr Rakowski

(0385) 588 - 59660

Paul.Rakowski

@lagus.mv-regierung.de

503-16-16704-1-2024

IFAS 2261/2024-NB

29.08.2024

Abteilung

Bebauungsplan Nr. 21 "Wohngebiet Seeweide Werder" der Stadt Penzlin

Ihr Schreiben vom 16.08.2024 (koehn@mikavi-planung.de)
Ihr Zeichen 15.08.2024_hlz/köh_30222
 

Sehr geehrte Damen und Herren,

anhand der vorgelegten Unterlagen bestehen aus der Sicht des Landesamtes für Ge-
sundheit und Soziales, Abteilung Arbeitsschutz, Standort Neubrandenburg, keine Beden-
ken zum eingereichten Entwurf des Bebauungsplanes, da von unserem Amt wahrzuneh-
mende öffentliche Belange durch den Bebauungsplan nicht berührt werden.

Auf Folgendes möchte ich dennoch hinweisen:
- Bei Fragen zum baulichen Arbeitsschutz bzw. zur Prüfung der Einhaltung der Bestim-

mungen der Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung - ArbStättV)
vom 12.08.2004 (BGBl. I S. 2179) in der derzeit geltenden Fassung empfehle ich be-
reits in der Planungsphase Kontakt mit der Arbeitsschutzbehörde aufzunehmen.

- Entsprechend der Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen
(Baustellenverordnung — BaustellV) vom 10. Juni 1998 (BGBl. | S. 1283) in der derzeit
geltenden Fassung, sind Baustellen bestimmten Umfangs beim zuständigen Landes-
amt für Gesundheit und Soziales, Abteilung Arbeitsschutz, Standort Neubrandenburg,
Neustrelitzer Straße 120, 17033 Neubrandenburg, spätestens zwei Wochen vor Ein-
richtung der Baustelle schriftlich anzukündigen (8 2 Abs. 2 BaustellV).

Hausanschrift: Telefon: (0385) 588 - 59972
Landesamt für Gesundheit und Soziales
Neustrelitzer Straße 120, 17033 Neubrandenburg E-Mail: poststelle.arbsch.nb@lagus.mv-regierung.de
Postfach 11 02 51 17042 Neubrandenburg Internet: www.lagus.mv-regierung.de

 



- Zur Sicherstellung der Belange des Arbeitnehmerschutzes bei der Ausführung der
Bauarbeiten sind die Bestimmungen der DGUV Vorschrift 38 - „Bauarbeiten“ - zu be-
rücksichtigen.

— Arbeiten in kontaminierten Bereichen - im Sinne der Verordnung zum Schutz vor Ge-
fahrstoffen (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV) vom 26.11.2010 (BGBl. I S. 1643,
1644) in der derzeit geltenden Fassung — sind dem LAGuS, Abteilung Arbeitsschutz,
Standort Neubrandenburg, vor Beginn der Arbeiten anzuzeigen. (8 18 Abs. 2, 3 Gef-
StoffV i. V.m. TRGS 524 (Technische Regel für Gefahrstoffe 524 - „Schutzmaßnah-
men bei Tätigkeiten in kontaminierten Bereichen‘“))

- Sollten Asbestbelastungen vorgefunden werden, sind erforderliche Asbestentsor-
gungs- bzw. Asbestbeseitigungsarbeiten nur durch Fachbetriebe — unter Einhaltung
der Forderungen der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) und der TRGS 519 (Techni-
sche Regel für Gefahrstoffe 519 — „Asbest, Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhal-
tungsarbeiten“) — durchzuführen. Diese Arbeiten sind dem LAGusS, Abteilung Arbeits-
schutz, Standort Neubrandenburg, spätestens 7 Tage vor Beginn der Tätigkeiten an-
zuzeigen. ($ 8 Abs. 8 GefStoffV i.V.m. Anhang I Nr. 2.4.2. GefStoffV und Nr. 3.2 Abs.
1 TRGS 519)

- Bei zu erwartender Kampfmittelbelastung ist vor Beginn der Tiefbauarbeiten der
Staatliche Munitionsbergungsdienst MV — Landesamt für zentrale Aufgaben und
Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz M-V, Graf-Yorck-Str. 6, 19061
Schwerin - heranzuziehen.
Bestätigt sich die Kampfmittelbelastung, dürfen weiterführende Arbeiten nur durch o-
der in Begleitung von fachkundigen Firmen, die im Besitz einer Erlaubnis nach & 7
Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz - SprengG) vom 10.
September 2002 (BGBl. |S. 3518) in der aktuell geltenden Fassung sind, durchgeführt
werden, bzw. legt der Munitionsbergungsdienst die weitere Vorgehensweise fest.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

gez. Rakowski
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Landesamt für innere Verwaltung
 

Mecklenburg-Vorpommern

Amt für Geoinformation,
Vermessungs- und Katasterwesen

 

Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Postfach 12 01 35, 19018 Schwerin
 

MIKAVI Planung GmbH
bearbeitet von: Frank Tonagel
Telefon: (0385) 588-56268

Mühlenstraße 28 Fax: (0385) 509-56030
DE-17349 Schönbeck E-Mail: geodatenservice@laiv-mv.de

Internet: http://www.laiv-mv.de
Az: 341 - TOEB202400753

Schwerin, den 28.08.2024

Festpunkte der amtlichen geodätischen Grundlagennetze des Landes
Mecklenburg-Vorpommern

hier: B-Plan Stadt Penzlin Bebauungsplan Nr. 21 „Wohngebiet Seeweide Werder

Ihr Zeichen: 28.8.2024

Anlage: Merkblatt über die Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte

Sehr geehrte Damen und Herren,

in dem von Ihnen angegebenen Bereich befinden sich keine Festpunkte der amtlichen
geodätischen Grundlagennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Beachten Sie
dennoch für weitere Planungen und Vorhaben die Informationen im Merkblatt über die
Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte (Anlage).

Bitte beteiligen Sie auch die jeweiligen Landkreise und kreisfreien Städte als zuständige
Vermessungs- und Katasterbehörden, da diese im Rahmen von Liegenschaftsver-
messungen das Aufnahmepunktfeld aufbauen. Aufnahmepunkte sind ebenfalls zu
schätzen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Frank Tonagel

AUSLEGUNGSEXEMPLAR
Auslegungszeitraum:
22.04.2025 bis 23.05.2025

Vermittlung: (0385) 588 56966 Hausanschrift: LAIV, Abteilung 3 Öffnungszeiten Geoinformationszentrum: Bankverbindung: Deutsche Bundesbank,
Telefax: (0385) 58848256039 Lübecker Straße 289 Mo.-Do.: 9.00 - 15.30 Uhr Filiale Rostock
Internet. www.iverma-mv.de 19059 Schwerin Fr 9.00 - 12.00 Uhr IBAN: DE79 1300 0000 0013 001561

BIC: MARKDEF1130
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Merkblatt

über die Bedeutung und Erhaltung
der Festpunkte der amtlichen geodätischen Lage-, Höhen- und Schwerenetze

Festpunkte der Lagenetze sind Geodätische Grundnetzpunkte
(GGP), Benutzungsfestpunkte (BFP), Trigonometrische Punkte
(TP) sowie zugehörige Orientierungspunkte (OP) und Exzentren,
deren Lage auf der Erde durch Koordinaten mit Zentime-
tergenauigkeit im amtlichen Lagebezugssystem festgelegt ist. Sie
bilden die Grundlage für alle hoheitlichen Vermessungen (Landes-
vermessung und Liegenschaftskataster), aber auch für technische
und wissenschaftliche Vermessungen.
Es gibt Bodenpunkte und Hochpunkte.
Ein Bodenpunkt ist in der Regel ein 0,9 m langer Granitpfeiler, des-
sen Kopfca. 15 cm aus dem Erdreich herausragt. In Ausnahmefällen
kann der Pfeiler auch bodengleich gesetzt („vermarkt”) sein. Die
Pfeiler haben eine Kopffläche von 16 cm x 16 cm bis 30 cm x 30 cm
mit Bohrloch, eingemeißeltem Kreuz oder Keramikbolzen. Auf der
Kopffläche oder an den Seiten sind in Nordrichtung ein Dreieck A,
in Südrichtung die Buchstaben „TP” eingemeißelt. Andere Pfeiler
sind mit den Buchstaben O, FF, AF oder FW gekennzeichnet. In
Ausnahmefällen gibt es hiervon abweichende Vermarkungen auf
Bauwerken (Plastikkegel mit A und TP, Keramikbolzen u. a.).

Bodenpunkte haben unter dem Granitpfeiler in der Regel eine
Granitplatte.

Hochpunkte sind markante Bauwerksteile (z. B. Kirchturm- oder
Antennenmastspitzen), die weithin sichtbar sind und als Zielpunkt
bei Vermessungen dienen.

 

Höhenfestpunkte (HFP) sind Punkte, die mit Millimetergenauigkeit
bestimmt und für die Normalhöhen im amtlichen Höhen-
bezugssystem berechnet wurden. Sie bilden die Grundlage für
groß- und kleinräumige Höhenvermessungen, wie z. B. topogra-
phische Vermessungen, Höhendarstellungen in Karten, Höhen-
festlegungen von Gebäuden, Straßen, Kanälen u. a., auch für die
Beobachtung von Bodensenkungen.
Als HFP dienen Metallbolzen („Mauerbolzen, Höhenmarken‘). Sie
werden vorzugsweise im Mauerwerk besonders stabiler Bauwerke
(Kirchen, Brücken u. a.) so eingesetzt („vermarkt”), dass eine Mess-
latte von 3,10 m Höhe jederzeit lotrecht auf dem Bolzen aufgehalten
werden kann.
Im unbebauten Gelände sind die Bolzen an Pfeilern aus Granit
(„Pfeilerbolzen”) angebracht. Diese Pfeiler haben eine Kopffläche
von 25 cmx 25 cm und ragen im Normalfall 20 cm aus dem Boden
hervor. Besonders bedeutsame Punkte sind unterirdisch vermarkt
(Unterirdische Festlegung - UF) und durch einen ca. 0,9 m langen
Granitpfeiler (16 cm x 16 cm) mit den Buchstaben „NP” oberirdisch

gekennzeichnet. Im Normalfall ist er 2 m von der UF entfernt so ver-
markt, dass sein Kopf ca. 15 cm aus dem Boden ragt.

Festpunkte der Schwerenetze (SFP) sind Punkte, für die mittels
gravimetrischer Messungen Schwerewerte im amtlichen Schwe-
rebezugssystem ermittelt wurden. Sie sind mit einer Genauigkeit
von 0,03 mGal (1 mGal = 10°° m/s?) bestimmt und bilden die
Grundlage für verschiedene praktische und wissenschaftliche
Arbeiten, z. B. auch für Lagerstättenforschungen.
SFP sind mit Messingbolzen (® 3 cm mit Aufschrift „SFP“ und A),

Pfeilern oder Platten aus Granit vermarkt. Ihre Standorte befinden
sich auf befestigten Flächen an Gebäuden, in befestigten Straßen,
aber auch in unbefestigten Wegen. Sie sind allgemein sichtbar, be-
hindern aber nicht den Verkehr. Die Granitplatten sind 60 cm x
60 cm bzw. 80 cm x 80 cm groß und mit einem eingemeißelten
Dreieck A gekennzeichnet. Im Kopf der Granitpfeiler befindet sich
ein flacher Bolzen.

Gesetzliche Grundlage für die Vermarkung und den Schutz von
Vermessungsmarken ist das „Gesetz über das amtliche Geoinfor-

mations- und Vermessungswesen (Geoinformations- und Ver-

messungsgesetz - GeoVermG M-V)” vom 16. Dezember 2010
(GVOBI. M-V S. 713).

Danach ist folgendes zu beachten:

Eigentümer und Nutzungsberechtigte (Pächter, Erbbau-

berechtigte u. ä.) haben das Ein- bzw. Anbringen von Vermessungs-
marken (z. B. Pfeiler oder Bolzen) auf ihren Grundstücken und an
ihren baulichen Anlagen sowie das Errichten von Vermes-
sungssignalen für die Dauer von Vermessungsarbeiten zu dulden.
Sie haben Handlungen zu unterlassen, die Vermessungsmarken
sowie ihre Erkennbarkeit und Verwendbarkeit beeinträchtigen
könnten. Hierzu zählt auch das Anbringen von Schildern, Brief-
kästen, Lampen o. ä. über HFP, weil dadurch das lotrechte Aufstellen
der Messlatten auf den Metallbolzen nicht mehr möglich ist.

Maßnahmen, durch die Vermessungsmarken gefährdet werden
können, sind unverzüglich der Vermessungs- und Geoinformations-
behörde (siehe unten) mitzuteilen. Dieses gilt z. B., wenn Teile des

Gebäudes, an dem ein HFP angebracht ist, oder wenn als TP be-
stimmte Teile eines Bauwerkes (Hochpunkt) ausgebessert, umge-
baut oder abgerissen werden sollen. Gefährdungen erfolgen auch
durch Straßen-, Autobahn-, Eisenbahn-, Rohr- und Kabelleitungsbau.
Erkennt ein Eigentümer oder Nutzungsberechtigter, dass Vermes-
sungsmarken bereits verlorengegangen, schadhaft, nicht mehr er
kennbar oder verändert sind, so hat er auch dieses mitzuteilen.

Mit dem Erdboden verbundene Vermessungsmarken werden von
kreisförmigen Schutzflächen umgeben. Der Durchmesser der
Schutzfläche beträgt 2 m, d. h., halten Sie bei Ihren Arbeiten min-
destens 1 m Abstand vom Festpunkt! Zusätzlich werden diese
Vermessungsmarken in den meisten Fällen durch rot-weiße
Schutzsäulen oder Schutzbügel, die ca. 1 m neben der Vermes-
sungsmarke stehen, kenntlich gemacht.

Für unmittelbare Vermögensnachteile, die dem Eigentümer oder
dem Nutzungsberechtigten durch die Duldungspflicht oder die
Inanspruchnahme der Schutzfläche entstehen, kann eine angemes-
sene Entschädigung in Geld gefordert werden.
Der Entschädigungsanspruch verjährt in einem Jahr, die Verjährung
beginnt mit dem Ablauf des Jahres, in dem der Schaden entstanden
ist.

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig das
Betreten oder Befahren von Grundstücken oder baulichen Anlagen
für zulässige Vermessungsarbeiten behindert, unbefugt Vermes-
sungsmarken (z. B. Pfeiler oder Bolzen) einbringt, verändert oder

entfernt, ihren festen Stand oder ihre Erkennbarkeit oder ihre
Verwendbarkeit gefährdet oder ihre Schutzflächen überbaut, ab-
trägt oder verändert. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer
Geldbuße bis zu 5000 € geahndet werden.

Eigentümer oder Nutzungsberechtigte können zur Zahlung von
Wiederherstellungskosten herangezogen werden, wenn durch ih-
re Schuld oder durch die Schuld eines Beauftragten eine Vermes-
sungsmarke entfernt, verändert oder beschädigt worden ist.
Eigentümern, Pächtern oder anderen Nutzungsberechtigten wird
daher empfohlen, in ihrem eigenen Interesse die Punkte so kennt-
lich zu machen (z. B, durch Pfähle), dass sie jederzeit als Hindernis

für Landmaschinen oder andere Fahrzeuge erkannt werden können.
Die mit der Feldbestellung beauftragten Personen sind anzuhalten,
die Vermessungsmarken zu beachten.

Dieses Merkblatt ist aufzubewahren und beim Verkauf oder bei der Verpachtung des Fiurstücks, auf dem der GGP, BFP, TP, OP, HFP oder
SFP liegt, an den Erwerber oder Nutzungsberechtigten weiterzugeben.

Fragen beantwortet jederzeit die zuständige untere Vermessungs- und Geoinformationsbehörde oder das

Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen
Lübecker Straße 2892 19059 Schwerin

Telefon 0385 588-56312 oder 588-56267 Telefax 0385 588-56905 oder 588-48256260
E-Mail: Raumbezugelaiv-mv.de

Internet: http:// www.lverma-mv.de

Herausgeber:

© Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern

Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen

Stand: März 2014

Druck:

Landesamt für innere Verwaltung
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Festlegungsarten der Festpunkte der geodätischen Lage-, Höhen- und Schwerenetze
 

 
TP Granitpfeiler 16 cm x 16 cm mit
Schutzsignal und Schutzsäulen

     
OP Granitpfeiler 16 cm x 16 cm mit
Schutzsäule

  

HFP Granitpfeiler 25 cm x 25 cm mit
seitlichem Bolzen und Stahlschutzbügel
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BFP/TP Granitpfeiler 16 cmx 16cm
(auch bodengleich)*

 
Na

GGP Granitpfeiler 30 cm x 30 cm* oder
50 cmx 50 cm*   

            

 

 

  

 

 

TP (Meckl.) Steinpfeiler bis 35 cemx 35 cm
(auch mit Keramikbolzen)*

   

  

HFP Mauerbolzen (8 2 cm bis 5,5 cm)
oder Höhenmarke  

  

Markstein Granitpfeiler 16 cmx 16 cm
mit„NP”

  

     
 SFP Messingbolzen ®3 cm

  

 SFP Granitplatte 60 cm x 60 cm oder
80 cmx80 cm

  Eine aiein datei aa Eerkiukei



Landesamt für Kultur und
Denkmalpflege

Mecklenburg-Vorpommern

 

 

N Landesamt für Kultur und Denkmalpflege —]
Postfach 111252 19011 Schwerin Auskunft erteilt: DenkmalGIS

MIKAVI Planung GmbH Telefon: 0385 588 79 100

. e-mail: oststelle@lakd-mv.de
Mühlenstraße 28 F @

Aktenzeichen: 240816_010000E00

17349 Schönbeck
Schwerin, den 20.09.2024

L —

Verfahren: Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
Ihr Schreiben vom 16.08.2024
Ihr Aktenzeichen kein

Gemeinde Penzlin, Stadt
Grundstueck Wohngebiet Seeweide Werder

Georeferenz kein AUSLEGUNGSEXEMPLAR
Vorhaben Bebauungsplan Nr. 21 Auslegungszeitraum:
Hier eingegangen 16.08.2024 10:31:08 22.04.2025 bis 23.05.2025

Diese Stellungnahme erfolgt in Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse der
Landesdenkmalfachbehörde und als Träger öffentlicher Belange ($ 4 (2) Pkt. 6
DSchG MV).

Im Gebiet des o. g. Vorhabens sind nach den hier vorliegenden Unterlagen
keine ordnungsgemäß in die Denkmalliste nach $ 5 DSchG MV eingetragene
bekannte bzw. vermutete Bodendenkmale bekannt.

Gemäß DSchG MV sind Baudenkmale, bekannte bzw. vermutete Bodendenkmale in
die Denkmallisten einzutragen. Die Denkmallisten sind getrennt nach
Bodendenkmalen, Baudenkmalen und beweglichen Denkmalen zu führen. Der
Eigentümer und die Gemeinde sind von der Eintragung aller Denkmale in die
jeweiligen Denkmallisten zu benachrichtigen. Veränderungen an den
Denkmallisten dürfen nur nach Anhörung der Denkmalfachbehörde vorgenommen
werden.

Zuständige Behörde für die Führung der Denkmalliste ist gemäß $ 5 DSchG MV
die jeweilige untere Denkmalschutzbehörde. RECHTLICH VERBINDLICHE Auskünfte
(einschließlich Denkmalwertbegründung) zu TATSÄCHLICHEN Bau- und
Bodendenkmalen auf der Denkmalliste, das sind ausschließlich jene, die in
einem eigens dafür durchgeführtem geordneten Verfahren zur Aufnahme auf die
Denkmalliste gemäß DSchG MV aufgenommen worden sind, KÖNNEN DAHER NUR von
der UNTEREN Denkmalschutzbehörde auf Grundlage der dort geführten
Denkmalliste gegeben werden.

Hausanschriften:

Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern
Verwaltung Landesbibliothek Landesdenkmalpflege Landesarchäologie Landesarchiv

Domhof 4/5 Johannes-Stelling-Sir. 29 Domhof 4/5 Domhof 4/5 Graf-Schack-Allee 2
19055 Schwerin 19053 Schwerin 19055 Schwerin 19055 Schwerin 19053 Schwerin
Tel.: 0385 588 79 111 Tel.: 0385 588 79 210 Tel. 0385 588 79 101 Tel.: 0385 588 79 101 Tel.: 0385 588 79 410

http://www.kulturerbe-mv.de E-Mail: poststelle@lakd-mv.de Fax: 0385 588 79 344  



Die Denkmallisten stehen bei den unteren Denkmalschutzbehörden jedermann zur
Einsicht offen. Die Denkmallisten für Bodendenkmale und bewegliche Denkmale
können nur von demjenigen eingesehen werden, der ein berechtigtes Interesse
nachweist (siehe $ 5 DSchG MV).

Der Grundstückseigentümer MUSS allerdings von der Eintragung in die
Denkmalliste (einschließlich Denkmalwertbegründung) benachrichtigt worden
sein, denn die untere Denkmalschutzbehörde ist dazu gesetzlich verpflichtet,
und dürfte daher Kenntnis von den sein Grundstück betreffenden Inhalten der
Denkmalliste haben.

Im Plangebiet ist kein Grabungsschutzgebiet gemäß & 14 DSchG MV ausgewiesen.

Die gegenwärtig im Land bekannten bzw. vermuteten Bodendenkmale machen nur
einen kleinen Teil der tatsächlich vorhandenen Bodendenkmale aus. Daher muss
stets mit dem Vorhandensein weiterer, derzeit noch unentdeckter
Bodendenkmale gerechnet werden. Auch diese Bodendenkmale sind gemäß $ 5 (2)
DSchG MV gesetzlich geschützt.

Die 88 6,7,8 und 9 DSchG MV

Erhaltungspflicht,
Genehmigungspflicht,
Veränderungsanzeige,
Auskunfts- und Duldungspflicht
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gelten jedoch für bewegliche Denkmale nur, wenn sie in die Denkmalliste
eingetragen sind.

Um die Auswirkungen des Vorhabens auf Kultur- und Sachgüter zu ermitteln, zu
beschreiben und zu bewerten (siehe dazu etwa 88 1,2 und 2a BauGB sowie $ 2
Abs. 1 UVPG), reichen die vorliegenden Informationen nicht aus.

Da die in der Denkmalliste nach $ 5 DSchG MV eingetragenen bekannten bzw.
vermuteten Bodendenkmale nicht den tatsächlichen Bestand der Bodendenkmale
widerspiegeln, sollten auf Kosten des Vorhabenträgers frühzeitig durch
geeignete Fachfirmen mit anerkannten Prüfmethoden (archäologische
Voruntersuchung mittels einer ausreichenden Anzahl von Sondageschnitten)
Untersuchungen zum tatsächlichen Bestand der Bodendenkmale durchgeführt
werden. Erst auf Grundlage dieser vom Vorhabenträger ggf. gemäß $ 2 Abs. 4
Sätze 2 und 3 BauGB bzw. & 6 Abs. 1 UVPG (nach Maßgabe der Anlage 1 UVPG)
bereitzustellenden entscheidungserheblichen Unterlagen können dann die
Auswirkungen des Vorhabens auf die Bodendenkmale zuverlässig beschrieben und
bewertet werden.

Dadurch erhöht sich auch die Planungssicherheit erheblich, weil
Verzögerungen des Vorhabens durch die Entdeckung bislang unbekannter
Bodendenkmale ($ 11 Abs. 3 DSchG MV) während der Durchführung des Vorhabens
vermieden werden.

Denn wenn bei Erdarbeiten neue Bodendenkmale oder auffällige
Bodenverfärbungen entdeckt werden, sind diese gemäß $ 11 (1), (2), (3) DSchG
MV der unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen und der Fund und
die Fundstelle in unverändertem Zustand zu erhalten. Die Verpflichtung
erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher Anzeige
spätestens nach einer Woche. Die untere Denkmalschutzbehörde kann die Frist
im Rahmen des für den Vorhabenträger Zumutbaren verlängern, wenn die
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sachgerechte Untersuchung oder die Bergung des Denkmals durch die
Denkmalbehörden oder deren Beauftragte dies erfordert. Die Anzeigepflicht
besteht für den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den Grundeigentümer
sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen.

HINWEIS auf die Handreichung "Kulturgüter in der Planung":

Für die Berücksichtigung des kulturellen Erbes in Umwelt- und
Umweltverträglichkeitsprüfungen wird auf die Handreichung "Kulturgüter in
der Planung" verwiesen:

UVP-Gesellschaft e.V. (Hg.): Kulturgüter in der Planung. Handreichung zur
Berücksichtigung des Kulturellen Erbes bei Umweltprüfungen, Köln 2014.

https://www.1vr.de/media/wwwlvrde/kultur/kulturlandschaft/dokumente_193/UVP-
Kulturgueter_in_der_Planung.pdf

HINWEIS zum Denkmalschutzgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern:

Die Denkmalfachbehörde, das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege, stellt
den für die Führung der Denkmallisten gemäß $ 5 DSchG MV zuständigen unteren
Denkmalschutzbehörden den Stand der Erfassung (Inventarisierung) der
Bodendenkmale als Kartengrafiken und seit 2018 tagesaktuell über einen Web-
Map-Service (WM-Dienst) zur Verfügung. Die Bodendenkmale sind dabei
lediglich als unregelmäßige Flächen oder als Kreisflächen ausgewiesen.

Dabei ist bei den lediglich als Flächen, die sich mitunter überlappen,
ausgewiesenen Bodendenkmalen von vornherein klar, dass es sich bei diesen
Flächen

um eventuelle Bodendenkmale handelt.

Denn tatsächliche Bodendenkmale haben drei Dimensionen (nicht nur zwei) und
müssen, um den Status tatsächliche Bodendenkmale gemäß DSchG MV zu erhalten,
von den Behörden als Körper mindestens so genau bestimmt sein, dass sich die
Körper nicht gegenseitig durchdringen, von der für die Führung der
Denkmalliste zuständigen Vollzugsbehörde nach förmlicher Anhörung der
Landesdenkmalfachbehörde mit diesen Daten in die Bodendenkmalliste
aufgenommen sowie der Grundstückseigentümer und die Gemeinde von der
Eintragung der Denkmale bzw. des Grabungsschutzgebietes in die Denkmalliste
benachrichtigt werden.

Mit Urteil vom 27. April 2017 hat das Verwaltungsgericht Schwerin (2 A
3548/15 SN) festgestellt,

dass das Denkmalschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (DSchG MV) keine
Ermächtigungsgrundlage für Auflagen zur Sicherstellung und Bergung

vermuteter Bodendenkmale zu Lasten des Bauherrn

gibt.

Im einzelnen stellt das Gericht zu lediglich als Flächenumrissen
gekennzeichneten Bodendenkmalen (im folgenden wörtlich zitiert) fest:
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